
A1623 September 14.
VIDIMUS UND KOMMENTAR ZUM"GUETLICHEN SCHIEDSPRUCH(RESP. VER¬

TRAG) BETREFFEND DIE GLAUBENSZWISTE[VON 1532 ] IN
GLARUS"-1-
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"Jm . . . vertrag . . . [von ] 1532 so Zu Glaruss durh etlihen heren gsantten von

[den V] Cathol . Orthen der Eydgnossschafft dreyen pundten eines hem Apts von

S . Gallen [Diethelm Blarer von Wartensee ] und Grasckafft Togenburg im Landt

Glaruss Zwüsehendt beyden religionen ufgrioht und genommen worden ist . Jster

[Ist der - ] selbige seltsamer weiss vehrlohren worden , also wir die Chatholi-

schen desen von wegen dass etliche . . . [Spän ] Zwüschent beiden religionen durh

Junge Lüth Zuo tragen , dass die Chatholischen dess verthrages Zum höcsten

Mangelbar . Alss sy (wie bylich ) selbigen nah Zefragtt und suohen Lasen . Jst



solcher verthrag nimer mehr Zefinden gsein , so habendt auh unsere Mittlandt-

lüth der andern religion fräffendlih selbsten verlaugnett dan nie kein solcher

vertrag wie wir ansprehen nie gsein seige also dass diser handel wegen selben

uffgerichten verthragss so . . . [ 15 ] 32 uffgericht worden . Sampt andern klag

Artvcklen . . . 1623 uffgricht ist worden ist gemelter verthrag so . . . 1532:

uffgricht worden widerumb uss guotten gründen wie hernach folgen Guott erkentt

worden in alen seinen Artiklen Aussgenommen in achten Artichell dass Eegericht

belangendte ist enderung beschechen wie dan Jn vertrag . . . 1623 : uffgericht
3

im ersten Artichell Zu sechen ist und habendt hiemitt die Zwölff Ohrtt der

Eydgnoschafft [ auf der Tagsatzung zu Eapperswil ] erkendt , dass unss wegen sel¬

bigen verlohm vehrthrags Jn autentischen Vidimus under heren Landtvogt Zuo

Baden [ damals war dies Johann Gilg Aufdermaur ] Sigel solle uffgricht und geben

werden und lauthett der Schluss Selbigen Vidimus wie hernach volgettf : ]

Und weyllen wir obgeschribne glaubwürdige verthrags Copey gantz grecht [ ?] Ohn

argwon wie oblauth auh gegen disen Videmus in alen Horthen mitthaltet und

gleih Lauthett befunden So habendt wihr mehr ermelten unsem Gethrüwen lieben

Alten Eydgnossen dess Landts Glaruss der Catholischen religion diss Vidimus

uff ihr Samptlih und Eydgnössisch ehrsuohen sol nit minder glauben gehn alss

dem . . . velom originalen , Zuo aller Notturfft Zuo gebrauhen Zuo stelen Lasen

usw . "

Zu Urkund dessen hätten sie ihren lieben Landvogt der Grafschaft

Baden , Hptm . Johann Gilg Aufdermaur , des Rats und alt Seckelmei-

ster von Schwyz , beauftragt , oberwähnte Kopie in ihrer aller Namen

mit seinem eigenen Siegel zu versehen , "geben uff donnstag den 14 tag

Septembris . . . [Kreuzerhöhung ] . . . 1623 " .

1 ) s . AH 4/45
2) Die Hamen der Gesandten s . EA IV 1 b , 1584.
3 ) s . ebenda V 2, 2114 , ab Zeile 6

Kopie , von der gleichen Hand wie AH 4/45 - AH 4 , 149 V-150 r
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